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Nicht-Rechtzeitig-Zahlung 
 
 
 

Rechte des Verkäufers ... 
 

Der Verkäufer kann ... 
 
 
 

auf Zahlung 
bestehen 

die vertragliche Zahlung ablehnen 
 
vorher: angemessene Nachfrist setzen 

 
entfällt: * beim Fixgeschäft, um vom Vertrag zurückzutreten 
 * bei endgültiger Leistungsverweigerung durch Käufer 

 
 
 
 

 
Schadenersatz 

wegen 
Verzögerung der 

Zahlung 
 

(= Verzögerungs-
schaden) 

 
Schaden- 

ersatz 
statt 

Leistung 
 

(= Nichterfüllungs-
schaden) 

 
Ersatz 

vergeblicher 
Auf- 

wendungen 

 
Rücktritt 

vom 
Vertrag 

  

Beide Rechte sind auch gleichzeitig anwendbar! 
 

 
 
 
 
 

Schadenersatz 
 

• Vertraglich vereinbarte Verzugszinsen 
oder 

• Nachgewiesene Bankzinsen 
oder 

• Gesetzliche Verzugszinsen 
� Verbrauchsgüterkauf: 5 % über dem 
 Basiszinssatz der EZB 
� zweiseitiger Handelskauf: 9 % über dem 
 Basiszinssatz der EZB 
und 

• Sonstige Kosten: 

Mahngebühren, Porto, Vertragskosten ... 

Herausgabe der 
Ware an 

Verkäufer 

 

oder 

(evtl.) Kaufpreis 
und 


